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§ 2 
Allgemeine Rechtsstellung und Organe der Bezirke 

 
Absatz 1: Die Bezirke sind Selbstverwaltungseinheiten Berlins ohne Rechtspersönlichkeit. 
 
(1) Art. 28 Abs. 2 GG garantiert Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung. Schon der Wortlaut zeigt, dass dieses staatsrechtliche Gewährleistungsrecht auf 
die Berliner Bezirke nicht anwendbar sein kann, weil von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 
nicht von Gliederungen unterhalb der Ebene einer Kommune die Rede ist. Dabei handelt es sich 
gerade nicht. Berlin ist als kreisfreie Stadt vielmehr insgesamt Gemeinde und zugleich (deutsches 
Bundes-)Land der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art. 1 Abs. 1 VvB); Volksvertretung, Regie-
rung und Verwaltung einschließlich der Bezirksverwaltungen nehmen diese Aufgaben Berlins wahr 
(vgl. Art. 3 Abs. 2 VvB). Die Bezirke sind daher Teil der staatsunmittelbaren Verwaltungsunterglie-
derung und keine unterstaatlichen Gebietskörperschaften; Träger der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie ist Berlin als Ganzes, nicht etwa ihre Untergliederungen1. Deshalb sind die Bezirks-
verwaltungen in der Durchführung ihrer Aufgaben nach § 7 Abs. 1 AZG an Rechts- und VwV2 ge-
bunden. 
 
(2) Allerdings „sind die Grundsätze der politischen Selbstverwaltung (weitgehend) verwirklicht 
(Wahl einer Bürgervertretung, mittelbare Wahl der BA-Mitglieder als politische Wahlbeamte, um-
fangreiche ehrenamtliche Mitarbeit der Bürger). Die Selbstverwaltung (...) ist durch die weisungs-
freie Wahrnehmung zahlreicher (...) Angelegenheiten - nur unter Rechtsaufsicht - gegeben.“3 Im 
kommunalpolitischen Alltag herrscht ein wiederkehrendes Spannungsfeld zwischen Norm und 
Wirklichkeit. 
 
(3) Die Bezirke sind unstreitig keine juristischen Personen (Anstalten, Stiftungen, Körperschaften), 
eine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage gegen den Verwaltungsakt eines Verwaltungsbezirks 
richtet sich z. B. regelmäßig gegen das Land Berlin, vertreten durch das jeweilige BA. Es mangelt 
in dieser Hinsicht an der Passivlegitimation. 
 
Absatz 2: Organe der Bezirke sind die Bezirksverordnetenversammlungen und die Bezirksämter. 
 
(4) Die Nennung von BVV und BA verdeutlicht, dass beide Institutionen Träger der bezirklichen 
Selbstverwaltung sind. Andere Organe des Bezirks bestehen in dieser Hinsicht nicht. Es handelt 
sich um eine Aufzählung, die den Charakter zueinander (vgl. Art. 69 VvB) nicht wiedergibt, son-
dern lediglich klarstellt, dass daneben keine anderen Organe im Bezirk mit dieser Funktion beste-
hen. Auf die Aufgabenbeschreibung der BVV (ausführlich § 12) und des BA (ausführlich § 36) wird 
im Übrigen verwiesen. 
 
Absatz 3: aufgehoben4 
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1 Musil/Kirchner, Rz 31; dieser Grundsatz gilt nach dem Urteil des VerfGH vom 19. Oktober 1992 (36/92) für beide Be-
zirksorgane 
2 unter dem Begriff „Verwaltungsvorschriften“ versteht man solche Regelungen, die innerhalb der Verwaltungsorganisati-
on von übergeordneten Verwaltungen oder Vorgesetzten an nachgeordnete Verwaltungen oder Dienstkräfte ergehen 
und die dazu dienen, Organisation und Handeln der Verwaltung (z. B. Gesetzesvollzug, Ermessensausübung, Verwal-
tungsverfahren) näher zu bestimmen. Im Gegensatz zu Gesetzen und Rechtsverordnungen sind VwV keine Rechtsnor-
men, sie richten sich nur an Behörden und Dienstkräfte. Abgesehen von den Fällen, in denen sich in Gesetzen aus-
drückliche Ermächtigungen zum Erlass von VwV finden, bedürfen sie wegen ihres nur internen Charakters üblicherweise 
keiner gesetzlichen Ermächtigung. Das Recht der Verwaltung, VwV zu erlassen, folgt aus der allgemeinen Hoheitsge-
walt, die der öffentlichen Verwaltung eigen ist. VwV sind für die angesprochenen Behörden und Dienstkräfte verbindlich 
3 Srocke, Anmerkung zu § 2 Abs. 1 
4  bis Herbst 2007 normierte das Gesetz, dass die Bezirke bei besonderen Anlässen neben dem Landeswappen die ih-
nen vom Senat verliehenen Bezirkswappen führen (dürfen) und konkretisierte insoweit Art. 5 VvB: Berlin führt Flagge, 
Wappen und Siegel mit dem Bären, die Flagge mit den Farben Weiß-Rot. Im Rahmen der Neufassung der hoheitszei-
chenrechtlichen Vorschriften wurde diese „zu vermeidende Doppelregelung“ (Einzelbegründung zu § 7 der Vorlage - zur 
Beschlussfassung - über das Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Berlin vom 24. August 2007, 16/0778) aufge-
hoben. Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Hoheitszeichen des Landes Berlin vom 13. Mai 1954 (GVBl. S. 
289) in Verbindung mit dem Gesetz über die Vereinheitlichung des Berliner Landesrechts vom 28. September 1990 
(GVBl. S. 2119) hatte SenInn eine AV vom 17. April 2003 (ABl. S. 1902) erlassen, die nähere Einzelheiten beinhaltete 
(vgl. nunmehr Ausführungsvorschriften zum Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Berlin vom 12. Dezember 
2007, ABl. S. 3393). Folgende Bezirkswappen wurden verliehen: 
Reinickendorf (Beschluss Nr. 1242/55 vom 28. November 1955, Bekanntmachung vom 14. September 1957, ABl. S. 
1066) 
Neukölln (Beschluss vom 12. April 1956, Bekanntmachung vom 14. September 1957, ABl. S. 1066) 
Spandau (Beschluss vom 4. Februar 1957, Bekanntmachung vom 14. September 1957, ABl. S. 1066) 
Charlottenburg-Wilmersdorf (Beschluss Nr. 266/01 vom 4. September 2001, ABl. S. 5001) 
Mitte (Beschluss Nr. 370/01 vom 9. Oktober 2001, ABl. S. 5001) 
Steglitz-Zehlendorf (Beschluss Nr. 1015/03 vom 25. März 2003, ABl. S. 1793) 
Tempelhof-Schöneberg (Beschluss Nr. 1015/03 vom 25. März 2003, ABl. S. 1793) 
Friedrichshain-Kreuzberg (Beschluss Nr. 1486/03 vom 7. Oktober 2003, ABl. S. 4621) 
Marzahn-Hellersdorf (Beschluss Nr. 1486/03 vom 7. Oktober 2003, ABl. S. 4621) 
Treptow-Köpenick (Beschluss Nr. 2124/02 vom 21. September 2004 (ABl. S. 4109) 
Lichtenberg (Beschluss Nr. 3380/06 vom 28. Februar 2006, ABl. S. 1121) 
Pankow (Beschluss Nr. S-2250/09 vom 28. Juli 2009, Bekanntmachung vom 12. August 2009, ABl. S. 2125) 
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